
m _ • « l _ 1 _ _ WIederam eine Filmattraktion Im wahrsten Sinne des Wortes CineraaLeuzinger, Buchs norion dos Pferd des K a t e 
Samstag, den 9. Jan. 1943, 8.15 Uhr 
Sonntag, den 10. Jan. 1943, 230 Uhr, 5 Uhr und 8.15 Uhr 
Montag, Äen 11. Jan. 1943, 8.15 Uhr 

Wiederum eine Filmattraktion im wahrsten Sinqe des Wortes! 
_ >'• ^ '• -ers 

nach dem gleichnamigen Werk Von Felix Saiten. An wieviele Filme erinnern Sie 
sich nach 10 Minuten nach Verlassen des Kinos? Filme, die in Ihrer Erinnerung wei
terleben . . . Dramen, die vor Ihren Augen vorüberziehen und Ihr Herz berühren? 
Solch ein Film ist Florian. Alles an diesem1 wundervollen Werk atmet Warme. Hu
mor, Spannung und Dramatik. . H 

im gleichen Programm, jedoch . Als zweiter f i l m 
nur als spezielle Dreingabe: 

Texas Legion 
Ein rassiger, spannender WILD-WESTER mit Roy Rogen 
und den singenden Cowboys in den Hauptrollen 

Danksagung. 
Für die vielen Beweise herzlicher TeilnahmeI 

| anläßlich des so unerwartet raschen Äinschei-
>dens unseres lieben, treubesorgten Vaters, | 
Großvaters, Schwiegervaters, Schwagers, Qn-

[ kels und Paten 

Herrn Albert Beck 
Landwirt 

I sagen wir allen Verwandten, Nachbarn, Freun-
den und Bekannten ein herzliches Vergelts 
Gott. Insbesondere danken wir unserm $>$>. 
Pfarrer L. Zenal für »ie schöne, herzergreifende 

I Grabrede. Dank auch jenen, die dem lieben Ver-
I storbenen die erste Joilfe angedeihen ließen, fer-
I ner für die vielen Kranzspenden und Kondolen-
I zen und schließlich allen jenen, die dem Dahinge-
schieden«» ein so ehrendes, zahlreiche« Geleite 
zur letzten Ruhestätte gegeben haben. 22 \ 

Wir bitten, »es teuren Verblichenen auch fer-
| nect)in im Gebete zu gedenken. 

Triesenberg, den 6. Januar 1943. 
Die tiestrauernden Hinterbliebenen. 

Mitgeteilt. 
Lebensmtttelrationierung 1. 3anuar. 

1. Znkraftsehung blinder Coupons der Januar-LK 
für Meisch. M i t Wirkung ab 1. Januar 1943 
werden folgende blinden Coupons ver rosafarbenen 
Januar-LK in Kraft gesetzt: 
ganze LK: 3 blinde Coupons V 1—3, gültig für 

je 100 Punkte Fleisch = 300 Punkte 
halbe LK: 3 blinde Coupons V I % — 3 ]/ 2 , 

gültig für je SO Punkte Fleisch = 150 Punkte 
Kinder-LK: Keine Inkraftsetzung 
Zusatz-LK: Keine Inkraftsetzung 
-Die Coupon« V 1 und V 1 V* berechtige« nun 
zum Bezüge «nd zur Abgabe von Kalbfleisch, mit 
oder ohne Knochen, sowie von Kalbskopf, Kalbs, 
fttßen und Innereien von Kälbern. 
Gültigkeit der blinden Coupons V 1—3 und 
V 1 V&—3 Vr. ab 1. Januar 1943 bis 5. Februar 
1943. 
Selbstversorger in Fletsch. Auch Selbstversorger 
in Fleisch haben ein Anrecht auf die bewerteten 
blinden FleischeouponS. 
Umtausch und Abdeckungen von Couponsschulden. 
Die vorstehenden blinden Coupons können auch 
für den Umtausch in Käse- und Hülsenfrüchten. 
Ge, sowie zur Abtragung von Couponsschulden 
aus KauS- und Privatschlachtungen verwendet 
werden. 
Rachbezug. Für den Nachbezug im Sandel sind 
die bewerteten blinden FleischeouponS wie die 
übrigen FleischeouponS zu behandeln. Die Cou-
pons V 1 und V 1 Y2 sind gesondert auf Kontroll-
bogen, ohne Vermischung mit andern Coupons 
aufzukleben. 

2. Inkraftsetzung blinder Coupons der Januar-LK 
für Eier «nt» Trockenvolleipulver. M i t Wirkung 
ab'l. Januar 1943 werden folgende blinden Cou-
pons >der rosafarbenen Januar-LK in Kraft gesetzt: 
ganze LK: 1 blinder Coupon E 3, gültig für 1 Ci 

1 blinder Coupon C, gültig für SO 
Gramm Trockenvolleipulver 

halbe LK: 1 blinder Coupon E 3 %, gültig für 
% E i 
1 blinder Coupon C gültig für 25 
Gramm Trockenvolleipulver 

Kinder-LK: Keine Inkraftsetzung. Der blinde. 
Coupon CK der Januar-LK bleibt un-
gültig 

Zusatz-LK: Keine Inkraftsetzung. 
Gültigkeit ver in Kraft gesetzten blinden Coupons: 
ab 1. Januar bis 5., Februar 1943. Für die blin-
den Coupon« C und C Y2 darf nur Trockenvollei
pulver abgegeben und bezogen werden. 
Selbstversorger in Ciem haben ein Anrecht auf 
den ihnen bei der LK-Ausgabe nicht abgetrennten 
blinden Coupon C für den Bezug von Trockenei-
Pulver. Der Coupon C 3 mußte den Selbstversor-
gern in Eiern schon bei der LK-Ausgabe abge
trennt werden. 

. Nackbezug. Die blinden Coupon« E 3 sind für den 
Nachbezug wse die übrigen Coupon« für Eier in 
Gc der Bezugsgruppe 35 umzutauschen. Dagegen 
dürfen die blinden Coupon« C (Trockeneipulver) 
»vie der Coupon T der Januar-LK für den Nach
bezug ausschließlich in Ge der Bezugsgruppe 36 

, umgetauscht werden. 19 

Landes Lotterie 

y«ä 
JANUAR 

12 
'enstgg 

II. Liechtensteinische 
Landesmeisterschaft 

im Schach 1943 
30 /31. Januar und 6./7. Februar 1943} 

im Waldhotel in Vaduz 
Teilnahmeberechtigt sind die In Liechten
stein ansässigen Schachspieler, die Mit
glieder des Schachklubs Buchs und in 
der Schweiz niedergelassene Liechten
steiner. 
Anmeldung bis 25. Januar 1043 an den 
Schachklub Vaduz unter Angabe, ob in 
Gruppe A oder B gespielt werden wil l , 
worauf Interessenten das genaue Regle
ment zugestellt wird. 13 

Die Veranstalter. 

VADUZER HOF 
Sonntag den 10. Janaar 1043 

^ 4 nachmittags A a N . Z 
mit den 

Wer llelodys 
Preis und Hinderniss 

I f t H Z E 
K A T E R B A R 

V e r l ä n g e r t e P o l i z e i s t u n d e 

Nebernahme 
MeMirlfWliqer B e i M i M . 

Die fürstliche Negierung gibt auf Grund der Ver-
Ordnung vom 26. März 1942 L. Gbl. 9fr. 15 bekannt, 
daß folgende Verfügungen auch im Fürstentum Liech-
tenstein Anwendung finden: 
Verfügung Nr. 648 A/43 der eidg. Preiskontrollstelle 

über Preise für Walzzinkbleche. (Vom 31. Dezem-
. ber 1942.) -\ 

Verfügung Nr. 647 A/43 der eidg. Preiskontrollstelle 
betreffend Preisausgleichskasse für Walzzink-
bleche. (Vom 31. Dezember 1942.) 

Verfügung Nr. 72 des eidg. KriegS-Crqährungsamtes 
über die Abgabe von Lebens- und Futtermitteln 
(Bezugssperre und Bestandesaufnahme über Äan-
delsdünger). (Vom 28. Dezember 1942.) 

Verfügung Nr . 71 des eidg. Kriegs-Crnährungsamtes 
über die Abgabe von Lebens- und Futtermitteln 
(Verwendungsverbot für Edelkastanien zur Äer-
stellung von Kaffee-Sorrogaten). (Vom 23. De-
zember 1942.) 

Verfügung Nr . 630 A/42 der ei-dg. Preiskontrollstelle 
über Reißlöhne für auf Baumwollcharakter geris-
sene Textilabfälle und Lumpen. (Vom 30. Dezem-
ber 1942.) 

Verfügung Nr . 244 S/42 der eidg. Preiskontrollstelle 
über höchstzulässige Preise für Seifen und Wasch-
mittel. (Vom 29. Dezember 1942.) 

Verfügung Nr . 608 K/42 der eidg. Preiskontrollstelle 
über den Kandel mit Leder und Kunstleder. (Vom 
23. Dezember 1942.) . 20 
Vaduz, den 4. Zänner 194). 

FSrpich« Regienmg: 
gez. Dr. & o © p. 

Ralhaniiaal Vaduz 
Sonntag, den 10. Januar 1943 

Gastspiel: 

Carolas Hagaus 
Devise: Frohsinn 
und Scherz 
in Jedes Herz 

Die Vereinsmusik wirkt mit 

Nachmittags 2 Uhr : Kindervorstellung (30 Rp.) 
Abends 8.15 Uhr: Hauptvorstellung tUr Erwachsene 

Eintritt: 1. Platz Fr . 1.60 
8. Platz Fr . 1.— 

Es ladet freundlichst ein 
Die kathoL Jungmannschaft Vaduz 23 

Und nodihev 
»nflaidies Beisammensein 

Hotel Adler 

241 

Herrenhüte 
Hemden 1101 
Krawatten 

In schöner Auswahl 
Vekleidungahaus 

Emil Sspelt 
Chemisch reinigen 

und färben 

5. Krieg. Zlms 
Dr. med. 38, Spengler» 

Kropf- • 
Heilmittel. vflan»llch«s Natur» 
prndult, unschädlich, jod» und 
Istftei, sicher wirkend. Zahlreiche 
kurersolge. «ulsahrlich« Druck-
chrift gratt» durch «riutttt-B«-
'MI »taatifett, $t lka (In.) 

in grosser Auswahl Im 

BaUtldnagsliiu 

Emil Ospett 
Vergessen Sie bitte nicht, 
dass die alten Textilcou-
pona nur noch bis 81. Dez. 
eingelöst werden können. 

1099 

betr. die Ablieferung der Lohnsteuer 
und der Lohnausweife. 

Bis 31. Jänner dieses Jahres sind die Lohnsteuer 
karten für das Jahr 1942, in welche die entsprechenden! 
Markenbeträge eingeklebt sein müssen, beim Steuer-j 
kassier gegen Quittung abzuliefern. 

Jene Arbeitgeber, die im Jahre 1942 Lohnsteuerl 
in Abzug gebracht haben und zur Einsendung voul 
Lohnlisten verpflichtet sind, werden ermahnt, die rest>[ 
liche Lohnsteuer an die fürstliche Landeskasse in Vaduz! 
und die Lohnlisten ebenfalls bis 31. ds. Mts . an diel 
Steuerverwaltung abzuliefern. 

Lohnlisten mit entsprechendem Vordruck können! 
bei der Steuerverwaltung in Vaduz oder beim Steuers 
kassier unentgeltlich bezogen werden. Es ist unbedingt! 
notwendig, daß für jede Gemeinde eine eigene Liste an] 
gelegt wivd. Die Adressen der Arbeiter sollen möglichst! 
vollständig angeführt werden. Wir behalten uns vor,! 
die Angaben in den Steuerkarten und in den Lohn-s 
listen anhand der Buchhaltung zu überprüfen. 

Wer obiger Aufforderung nicht nachkommt, hat! 
eine OrdnungSbuße bis zu 200 Franken zu gewärtigen 
und überdies würde das Verfahren der Zwangseintteî i 
bung gegen ihn eingeleitet werden. Gesuche um Frist^ 
erstreckung sind rechtzeitig, also vor dem 31. Jänners 
einzureichen. 

Gemäß Art. 29 des Steuergesetzes sind grundsäh^ 
lich alle Arbeitgeber verpflichtet, die Lohnsteuer einzu-I 
heben, gleichviel ob ein oder mehrere Arbeiter beschäŝ I 
tigt werden. Für alle Steuerausfälle, die aus einci 
Verletzung dieser Vorschrift entstehen, hastet der Atj 
beitgeber persönlich. 

Vaduz, den 5. Zänner 1943. 1 
Liechtensteinische Steuerverwalrung: 

gez.: F r ick. 

Aruckarbeiten 
werde« -schnell und billig angefertigt von der 

B«chdr«k»ret 3. K**** Er»«, «»ch» 


